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und Sozialwissenschaften im be
sonderen aus. Der P. wird wirksam 
bei der theoretischen Begründung 
der verschiedensten Richtungen 
der imperialistischen Ideologie, 
von der philosophischen Anthro
pologie über die Soziologie bis hin 
zu den antikommunistischen Theo
rien der Industriegesellschaft und 
der Konvergenz der Systeme, dem 
modernen Revisionismus und dem 
—» Sozialreformismus. Zur Begrün
dung verschiedener sozialdemokra
tischer Auffassungen wird in letz
ter Zeit besonders der sog. kriti
sche Rationalismus herangezogen, 
eine auf K. Popper zurückgehende 
Version des P. Da der P. die Er
kenntnis auf das »positiv Gege
bene«, auf Oberflächenerscheinun
gen der kapitalistischen Gesell
schaft reduziert und sein Wesen 
verdeckt, die weltanschaulichen 
Prämissen, Gehalte und Aussagen 
wissenschaftlicher Theorien leug
net, erweisen sich seine Grund
ideen als besonders geeignet, die 
bürgerliche Gesellschaft in ihrer hi
storischen Perspektivlosigkeit 
scheinwissenschaftlich zu rechtfer
tigen, den konkret-historischen 
Charakter gesellschaftlicher Pro
zesse und Systeme zu verschleiern. 
Der P. wurde dadurch zu einem 
wichtigen ideologischen Instru
ment der imperialistischen Bour
geoisie, und zwar durch die Aus
nutzung wissenschaftlicher Er
kenntnisse sowohl zur Stabilisie
rung ihres eigenen Systems als zum 
Kampf gegen die marxistisch-leni
nistische Weltanschauung und den 
Sozialismus.

Potsdamer Abkommen: völker
rechtliche Vereinbarungen, die im 
Ergebnis der Potsdamer Konferenz 
der drei Hauptmächte der —» Anti
hitlerkoalition, die unter dem Code 
»Terminal« vom 17.7.-2.8. 1945 im 
Schloß Cecilienhof stattfand, ge
troffen und in einer von den Regie
rungschefs der UdSSR (J. W. Sta
lin), der USA (H. Truman) und

Großbritanniens (zunächst
W. Churchill, dann C. Attlee) Unter
zeichneten »Mitteilung« veröffent
licht wurden; ihnen stimmte am 
7. 8. 1945 auch die Provisorische 
französische Regierung mit einer 
Reihe von Vorbehalten zu. Die 
Potsdamer Konferenz, die durch 
die bedeutsamen Konferenzen der 
»Großen Drei« der Antihitlerkoali
tion in Teheran (1943) und Jalta 
(1945) und durch zahlreiche an
dere Formen politischer und mili
tärischer Zusammenarbeit der Alli
ierten vorbereitet worden war, zog 
einen Schlußstrich unter den 
—» zweiten Weltkrieg und fixierte in 
völkerrechtlich verbindlicher Form 
die Leitlinien für die Gestaltung 
einer gerechten und stabilen Nach
kriegsordnung durch kollektive 
Anstrengungen aller Staaten. Die 
im P. A. vereinbarten Festlegungen 
gehören zu den gegen die Aggres
sorstaaten des zweiten Weltkrieges 
ergriffenen Maßnahmen, deren all
gemein verpflichtender Charakter 
durch Art. 107 der Charta der 
—* Organisation der Vereinten Natio
nen ausdrücklich bestätigt worden 
ist. Sie sind daher nicht nur für die 
Signatarmächte des P.A., das beige
tretene Frankreich und die Rechts
nachfolgestaaten des 1945 unterge
gangenen Deutschen Reiches, die 
DDR und die BRD, verbindlich, 
sondern alle Mitgliedstaaten der 
UNO sind zu ihrer Anerkennung 
und Achtung verpflichtet. Die 
grundlegenden Festlegungen des 
P. A. stellen eine konkrete Anwen
dung der Prinzipien der Charta der 
Vereinten Nationen auf die Nach
kriegssituation dar und sind Be
standteil des allgemein verbindli
chen demokratischen —» Völker
rechts. Das P. A. war von prinzipiel
ler Bedeutung für die Nachkriegs
entwicklung auf deutschem Boden 
und in Europa. Aufbauend auf der 
»Mitteilung über die Konferenz 
der Chefs der drei Alliierten 
Mächte Sowjetunion, Vereinigte 
Staaten von Amerika und Großbri-


